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RS OGH 1977/1/13 7Ob76/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1977

Norm

ABGB §870 CIII

ABGB §871

VersVG §16

VersVG §17

Rechtssatz

Die Anfechtung eines Versicherungsvertrages wegen arglistiger Irreführung durch den Versicherer schließt dessen

Rücktritt nach den §§ 16, 17 VersVG in sich. Hingegen ist in der Vertragsanfechtung des Versicherers wegen arglistiger

Täuschung über Gefahrenumstände eine Irrtumsanfechtung nach § 871 ABGB nicht eingeschlossen.
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